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nicht ausreicht. Die Höhe dieser Vorschüsse und die 
Bedingungen, unter denen sie gewährt werden, sind in 
jedem Fall Gegenstand besonderer Vereinbarungen 
zwischen diesem Land und der Organisation.

b)  Das unter Buchstabe a)  bezeichnete Land und die 
Organisation sind berechtigt, die Verpflichtung zur Ge
währung von Vorschüssen durch schriftliche Notifika
tion zu kündigen. Die Kündigung wird drei Jahre nach 
Ablauf des Jahres wirksam, in dem sie notifiziert wor
den ist.

(8) Die Rechnungsprüfung wird nach Maßgabe der 
Finanzvorschriften von einem oder mehreren Ländern 
des besonderen Verbandes oder von außenstehenden 
Rechnungsprüfern vorgenommen, die mit ihrer Zu
stimmung von der Versammlung bestimmt werden.

Artikel 8
(1) Vorschläge zur Änderung der Artikel 5, 6, 7 und 

dieses Artikels können von jedem Mitgliedland der 
Versammlung oder vom Generaldirektor vorgelegt wer
den. Diese Vorschläge werden vom Generaldirektor 
mindestens sechs Monate, bevor sie in der Versamm
lung beraten werden, den Mitgliedländern der Ver
sammlung mitgeteilt.

(2) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeichneten 
Artikel wird von der Versammlung beschlossen. Der 
Beschluß erfordert drei Viertel der abgegebenen Stim
men; jede Änderung des Artikels 5 und dieses Absat
zes erfordert jedoch vier Fünftel der abgegebenen 
Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeichneten 
Artikel tritt einen Monat nach dem Zeitpunkt in Kraft, 
zu dem die schriftlichen Notifikationen der verfassungs
mäßig zustande gekommenen Annahme des Änderungs
vorschlags von drei Vierteln der Länder, die im Zeit
punkt der Beschlußfassung über die Änderung Mitglied 
der Versammlung waren, beim Generaldirektor einge
gangen sind. Jede auf diese Weise angenommene Än
derung der genannten Artikel, bindet .alle Länder, die 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung Mit
glied der Versammlung sind oder später Mitglied wer
den; jedoch bindet eine Änderung, die die finanziellen 
Verpflichtungen der Länder des besonderen Verbandes 
erweitert, nur die Länder, die die Annahme dieser Än
derung notifiziert haben.

Artikel 9
(1) Jedes Land des besonderen Verbandes kann diese 

«Fassung des Abkommens ratifizieren, wenn es sie un
terzeichnet hat, oder ihr beitreten, wenn es sie nicht 
unterzeichnet hat.

(2) Jedes dem besonderen Verband nicht angehö
rende Vertragsland der Pariser Verbandsübereinkunft 
zum Schutz des gewerblichen Eigentums kann dieser 
Fassung des Abkommens beitreten und dadurch Mit
glied des besonderen Verbandes werden.

(3) Die Ratifikations- und Beitrittsurkunden werden 
beim Generaldirektor hinterlegt.

(4) a)  Für die ersten fünf Länder, die ihre Ratifika
tions- oder Beitrittsurkunden hinterlegt haben, tritt 
diese Fassung des Abkommens drei Monate nach Hin
terlegung der fünften solchen Urkunde in Kraft.

b)  Für jedes andere Land tritt diese Fassung des 
Abkommens drei Monate nach dem Zeitpunkt der Noti

fizierung seiner Ratifikation oder seines Beitritts durch 
den Generaldirektor in Kraft, sofern in der Ratifika
tions!- oder Beitrittsurkunde nicht ein späterer Zeit
punkt angegeben ist. In diesem Fall tritt diese Fas
sung des Abkommens für dieses Land zu dem ange
gebenen Zeitpunkt in Kraft.

(5) Die Ratifikation oder der Beitritt bewirkt von 
Rechts wegen die Annahme aller Bestimmungen und 
die Zulassung zu allen Vorteilen dieser Fassung des 
Abkommens.

(6) Nach dem Inkrafttreten dieser Fassung des Ab
kommens kann ein Land der Fassung vom 15. Juni 
1957 dieses Abkommens nur beitreten, wenn es gleich
zeitig diese Fassung des Abkommens ratifiziert oder 
ihr beitritt.

Artikel 10

Dieses Abkommen hat dieselbe Geltung und Dauer 
wie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des 
gewerblichen Eigentums.

Artikel 11

(1) Dieses Abkommen soll Revisionen unterzogen 
werden, um wünschenswerte Verbesserungen einzufüh
ren.

(2) Jede Revision soll Gegenstand einer Konferenz 
sein, die zwischen den Delegierten der Mitgliedländer 
des besonderen Verbandes stattfindet.

Artikel 12

(1) a)  Diese Fassung des Abkommens ersetzt in den 
Beziehungen zwischen den Ländern des besonderen 
Verbandes, die sie ratifiziert haben oder ihr beigetre
ten sind, die Fassung vom 15. Juni 1957.

b)  Jedoch bleibt jedes Land des besonderen Ver
bandes, das diese Fassung des Abkommens ratifiziert 
hat oder ihr beigetreten ist, in seinen Beziehungen zu 
den Ländern des besonderen Verbandes, die diese Fas
sung weder ratifiziert haben noch ihr beigetreten sind, 
an die Fassung vom 15. Juni 1957 gebunden.

(2) Die dem besonderen Verband nicht angehörenden 
Länder, die Vertragspartei dieser Fassung des Abkom
mens werden, wenden sie im Verhältnis zu jedem 
Land des besonderen Verbandes an, das nicht Ver
tragspartei dieser Fassung des Abkommens ist. Diese 
Länder lassen es zu, daß ein solches Land des beson
deren Verbandes in seinen Beziehungen zu ihnen die 
Fassung vom 15. Juni 1957 anwendet.

Artikel 13

(1) Jedes Land kann diese Fassung des Abkommens 
durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifi
kation kündigen. Diese Kündigung bewirkt zugleich 
die Kündigung der Fassung vom 15. Juni 1957 dieses 
Abkommens und hat nur Wirkung für das Land, das 
sie erklärt hat; für die übrigen Länder des besonderen 
Verbandes bleibt das Abkommen in Kraft und wirk
sam.

(2) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag 
wirksam, an dem die Notifikation beim Generaldirek
tor eingegangen ist.

(3) Das in diesem Artikel vorgesehene Kündigungs
recht kann von einem Land nicht vor Ablauf von


